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Politik

Bundesweites Integrationsmonitoring

Die Bundesregierung will die Entwicklung 
der gesellschaftlichen Integration der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund und 
die Erfolge der Integrationspolitik künftig 
regelmäßig anhand von wissenschaftlichen 
Messgrößen (Indikatoren) überprüften. 

Die Staatsministerin und Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration, Maria Böhmer, 
hatte dazu im Juni 2008 im Bundeskabi-
nett die Konzeption „Integration fördern 
– Erfolge messen – Zukunft gestalten“ für 
ein bundesweites Integrationsmonitoring 
vorgelegt.

Das bundesweite Monitoring basiert auf 
100 Indikatoren zu 14 Themenfeldern: 
Rechtsstatus, frühkindliche Bildung und 
Sprachförderung, Bildung, Ausbildung, 
Arbeitsmarktintegration, soziale Integra-
tion und Einkommen, gesellschaftliche 
Integration und Beteiligung, Wohnen, 
Gesundheit, Demographie, Mediennut-
zung, interkulturelle Öffnung der Ver-
waltung und der sozialen Dienste, Politik, 
Kriminalität, Gewalt und Fremdenfeind-
lichkeit. Diese Themenfelder bilden für 
die Beauftragte der Bundesregierung die 
zentralen Handlungsfelder der Integra-
tionspolitik ab.

Bundesregierung will Integrationserfolge 
wissenschaftlich ermitteln 

Für das Themenfeld 8 – Wohnen – wird 
als Ziel die Verbesserung der Wohnsitu-
ation von Personen mit Migrationshin-
tergrund und Angleichung der Wohnsi-
tuation an das Niveau der Gesamtbevöl-
kerung genannt. Als Messgröße soll dazu 
die durchschnittliche Wohnungsgröße in 
Quadratmetern von Mieterhaushalten mit 
Bezugspersonen insgesamt im Verhältnis 
zu Mieterhaushalten mit Migrationshin-
tergrund nach der gewichteten Zahl der 
Haushaltsmitglieder eingesetzt werden.

Böhmer-Konzept unzureichend

Armin Laschet, Integrationsminister in 
Nordhrein-Westfalen, kritisierte daraufhin 
das vorgelegte Konzept der Staatsminis-
terin als „völlig unzureichend“. „Man hat 

über 100 Indikatoren zusammengestellt, 
aber für die fehlt bis heute die Datenba-
sis. Das Ganze ist ein Schnellschuss, ein 
unausgegorener Ansatz, eine falsche Me-
thodik, die auch wissenschaftlich nicht 
fundiert ist.“ In einer Presseerklärung 
vom 10. April 2008 anlässlich der Inte-
grationsministerkonferenz der Länder am 
gleichen Tage hatte Laschet hingegen noch 
die besondere initiative Rolle des Landes 
Nordrhein-Westfalen für ein Monitoring 
von Integration betont und ausgeführt: 
„Wir brauchen klare Indikatoren, um In-
tegration messbar zu machen.“ 

Die Integrationspolitiker scheinen sich im 
Ziel einig zu sein. Aber über den Weg wird 
gestritten – wie so oft. Es sei nicht prakti-
kabel, so Laschet, „dafür ein Wirrwarr von 
100 Indikatoren zu nehmen, wie Frau Böh-
mer das jetzt tut. Man müsste sich auf 
zehn, zwanzig harte Faktoren konzentrie-
ren, die dann aber Jahr für Jahr verglichen 
werden. Es kann auch nicht sein, dass die 
Politik ihre eigenen Integrationsmaß-
nahmen selbst überprüft. Das müssen 
externe Fachleute machen, zum Beispiel 
ein Zuwanderungsrat, wie es ihn einmal 
gab. Politik neigt dazu, sich selbst die Din-
ge schön zu reden.“�

Für städtebauliche Verträge  
keine europaweite Ausschreibung 

Modernisierung des Vergaberechts

Die Bundesregierung hat Ende Mai 
2008 einen Gesetzentwurf zur Moder-
nisierung des Vergaberechts beschlos-
sen, der für die Stadtentwicklung von 
großer Bedeutung ist.

Neben der Verstärkung der Mittel-
standsklausel und der Umsetzung 
von EU-Regelungen in deutsches 

Recht ist für Städte und Kommunen 
von besonderer Bedeutung die Klar-
stellung, dass Grundstücksverkäufe an 
einen Investor, die gleichzeitig städ-
tebauliche Auflagen umfassen, keine 
öffentlichen Aufträge sind, die dem 
Vergaberecht unterliegen und ausge-
schrieben werden müssen. Damit sollen 
Irritationen für kommunale Investiti-

onen beseitigt werden, die durch eine 
Rechtssprechungslinie des OLG Düs-
seldorf im Juni 2007 entstanden sind, 
wonach die Städte und Gemeinden 
ihre Grundstücksverkäufe europaweit 
ausschreiben müssten.

Der Bundestag soll das Gesetz noch 
in diesem Jahr verabschieden.
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Der Essener Allbau AG ist es im Quartier Heeme im Nordwesten von Essen offensichtlich 

gelungen, durch städtebauliche Maßnahmen sowohl die subjektiv empfundene als auch die 

objektive Sicherheit ihrer Mieter zu erhöhen. Dass das die Wohnqualität und -zufriedenheit 

positiv beeinflusst, bestätigt eine gemeinsame Untersuchung der Universität Duisburg-Essen, 

der Städtebaulichen Kriminalprävention der Essener Polizei, der Stadt Essen sowie des kom-

munalen Wohnungsunternehmens Allbau AG.

Sicherheit erhöht Wohnqualität 

32 Projekte

Die Bezeichnung Heeme scheint ihre 
Berechtigung zu haben, denn die dor-
tigen Bewohner haben in dem Quartier 
augenscheinlich ihre Heimat – oder wie 
es dort heißt „Heeme“ – gefunden. Dass 
die Wohnqualität hier stimmt, zeigt sich 
u. a. an der sehr geringen Fluktuation in 
dieser im Jahr 2000 erbauten 
Siedlung, die aus 18 zweiein-
halbgeschossigen Gebäuden 
mit 125 Mietwohneinheiten 
besteht.

Entscheidend für die Beurteilung der 
Wohnqualität ist für viele Menschen das 
subjektive Sicherheitsgefühl. Zu diesem 
Ergebnis kommt die kürzlich vorgestellte 
wissenschaftliche Untersuchung über das 
Quartier mit dem Titel „Lebensqualität 
durch Sicherheit“. 

Die Polizei als Initiator

Die Studie über den Zusammenhang zwi-
schen Städtebau, Architektur, Sicherheit 

und Kriminalität am Beispiel der Wohn-
siedlung Heeme entstand auf Anregung 
der Essener Polizei.

Kriminaloberkommissar Ernst Wauer 
stellte zunächst eher zufällig fest, dass 
in diesem Quartier im Stadtteil Essen-

Bedingrade deutlich we-
niger Kriminaldelikte zu 
verzeichnen sind als im 
angrenzenden Umfeld. 
Als Experte der städte-
baulichen Kriminalprä-

vention hatte er zwar Erklärungen zu den 
möglichen Gründen, war aber an belast-
barem Material und unabhängigen Ergeb-
nissen interessiert. Die vier Partner waren 
dann schnell gefunden. 

Im gesamten Untersuchungsgebiet leben 
rund 10.000 Menschen. 700 Personen, 
darunter alle Heeme-Bewohner und rund 
500 weitere, per Zufallsprinzip ermittelte 
Einwohner des umliegenden Stadtgebiets, 
wurden nach wissenschaftlichen Vorga-

ben des Instituts für Stadtplanung und 
Städtebau der Universität Duisburg-Essen 
befragt. Die Aussagen über ihr Sicher-
heitsempfinden, über die Wirkungen des 
städtebaulichen Umfelds und der architek-
tonischen Gestaltung sowie ihr Urteil über 
den „Pflegezustand“ der Viertel wurden 
miteinander verglichen. Darüber hinaus 
haben die Wissenschaftler Datenmaterial 
des Amtes für Statistik der Stadt Essen zu 
der Bevölkerungs- und Sozialstruktur so-
wie Untersuchungen der Abteilung Städte-
bauliche Kriminalprävention der Essener 
Polizei in die Analysen einbezogen.

Und tatsächlich: Alle Befragten bezeich-
neten Sicherheit als „wichtig bis sehr 
wichtig“. Aber lediglich die Hälfte der Be-
fragten fühlt sich in ihrem Wohnumfeld 
sicher – anders in Heeme: Dort lag der 
Wert deutlich höher. Aber warum? 

Städtebau, Architektur und 
Beleuchtung

Es sind gleichermaßen naheliegende wie 
wichtige Erkenntnisse, die in der Unter-
suchung gewonnen wurden. Als entschei-
dende Kriterien nannte das Team vom Lehr-
stuhl für Stadtplanung und Städtebau, Prof. 
Dr. J. Alexander Schmidt und Projektleiterin 
Dipl.-Ing. Natascha Schlömer, anlässlich der 
Ergebnispräsentation städtebauliche und 
architektonische Komponenten.

Sie wiesen darauf hin, dass sich bauliche 
Voraussetzungen wie „gute Maßstäblich-
keit und Überschaubarkeit“ positiv auf 
das Sozialverhalten auswirken. Eindeutige 
Wegeführungen, einsichtige Hauseingän-
ge, eine übersichtliche Bepflanzung, hin-

Allbau AG, Essen

Das Heeme-Wohnumfeld – grün, und den-
noch ohne „Versteckmöglichkeiten“

Sehen und gesehen werden – dank offener 
Bauweise
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ter und in der man sich nicht verstecken 
kann, und eine gute Ausleuchtung auch 
nachts lassen Ängste erst gar nicht entste-
hen und geben potenziellen Tätern keine 
Chance, unentdeckt vorzugehen. 

Das Bepflanzungskonzept der Allbau AG 
besteht in Heeme aus Stauden, Sträuchern 
und Bäumen. Das Grünvolumen ist nicht 
zuletzt durch die 180 neuen Bäume sehr 
groß, allerdings wird der Bewuchs regel-
mäßig zurück geschnitten, damit entschei-
dende Sichtverbindungen nicht unterbro-
chen werden.

Darüber hinaus ist eine gute Ausleuch-
tung des gesamten Siedlungsbereichs  
gewährleistet. Da die Anlage von einem 
halböffentlichen Wegesystem durchzogen 
wird, hat die Beleuchtung automatisch ei-
nen hohen Stellenwert. Hier gibt es keinen 
Ort, der extrem dunkel ist. Die Stellplätze 
wurden als kleine Einheiten in die Wohn-
siedlung integriert und sind mit Laternen 
bestückt. „Dadurch entsteht eine intensive, 
aber nicht aufdringliche Ausleuchtung“, 
erläutert Prof. Dr. J. Alexander Schmidt.

Miteinander, Pflege und Sauberkeit

Das Wohnumfeldkonzept in Heeme ba-
siert auf folgenden Grundüberlegungen. 
Die Funktions- und Gestaltungsstruktur 
der Freiflächen führt zu einer hohen Auf-
enthaltsqualität und sorgt für „Leben“. 
Und dies ist ein weiterer wichtiger Punkt, 
denn Sicherheitsfragen stehen in einem 
ganz engen Zusammenhang mit den im 
Quartier lebenden Menschen. Bewohner 
müssen das Wohnquartier als „ihr Territo-
rium“, sozusagen als ihr „Eigentum“, be-
trachten, sich dafür verantwortlich fühlen 
und darauf achtgeben. Potenzielle Täter 
werden auch vom „guten Zustand“ einer 
Siedlung abgeschreckt. „Graffiti, die sofort 
entfernt werden, saubere Müllstandsflä-
chen und ein gepflegter Straßenraum zei-
gen, dass man sich hier kümmert“, betont 
Natascha Schlömer. 

Die Spielflächen: attraktiv und sehr gut einzusehen Klare Grenzen zwischen privatem, halböffentlichem und öffentlichem Raum

In Heeme fühlen sich vor allem Fami-
lien wohl – nicht zuletzt deshalb, weil das 
Quartier trotz der offenen Bauweise gut 
vom Verkehr abgeschirmte Spielplatzbe-
reiche aufweist. In Richtung Bergheimer 
Straße sind die Parkeinheiten, Vorgärten 
und Mietergärten angelegt. Nach innen 
bzw. zu der Anwohnerstraße Heeme hin 
liegen drei Spielplatzanlagen. Deren At-
traktivität beschränkt sich nicht allein auf 
die tollen Gerätschaften und den hohen 
„Spiel- und Spaßwert“. Das Motto lautet 
„Farbe und Spiel“: Da Kinder knallig-bunte 
Farben lieben, sind die Wegflächen sowie 
Sichtbeziehungen farblich betont.

Die Aufenthaltsqualität ist insgesamt 
hoch, da hinsichtlich der Gestaltung auch 
die Interessen aller anderen Alters- und 
Zielgruppen berücksichtigt wurden. 

Sicherheitspartnerschaft 
mit der Polizei

 „Wir haben wohl einiges richtig gemacht“, 
freut sich Allbau-Vorstand Dirk Mikli-
kowski. Gleichzeitig wies er darauf hin, 
dass eine sicherheitsorientierte Planung, 
Gestaltung und Betreuung der Wohn-

quartiere schon seit einigen Jahren zur 
Allbau-Geschäftspolitik gehört. Die aus 
der Untersuchung abgeleiteten Gestal-
tungsempfehlungen für einen kriminal-
präventiven Städtebau werden in Zukunft 
in alle Allbau-Planungen, sowohl in Be-
standsentwicklungsmaßnahmen als auch 
in Neubauvorhaben, einfließen. 

Mittlerweile ist der größte Wohnungsan-
bieter in Essen auch offiziell eine aktive 
Sicherheitspartnerschaft mit der Essener 
Polizei eingegangen. „Wie etwa im Neu-
bauprojekt Woldrüggen im Osten unserer 
Stadt sind die Experten der Polizei nicht 
nur beratend tätig, sondern bereits bei 
der Planung von Allbau-Bauvorhaben von 
Anfang an mit eingebunden. Dabei wird 
besonders dem Sicherheitsbedürfnis von 
Familien und Senioren Rechnung getra-
gen“, erläutert Dirk Miklikowski. 

„Ich hoffe, dass viele das kostenlose Be-
ratungsangebot der Kollegen auch in den 
anderen nordrhein-westfälischen Städ-
ten, die sich in besonderem Maß in der 
kriminalpräventiven Arbeit engagieren, 
annehmen. Zu diesem Zweck wird die 
‚Heeme-Untersuchung’ allen Präventi-
onsdienststellen in NRW zur Verfügung 
gestellt. Sie sollte nicht nur als Bilanz, 
sondern vielmehr als Aufforderung zum 
Handeln verstanden werden“, sagt Krimi-
naloberkommissar Ernst Wauer mit Blick 
auf künftige Projekte von Bauträgern und 
Wohnungsunternehmen. Schließlich gibt 
es nun „belastbares“ Material, um mitein-
ander ins Gespräch zu kommen.
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Die Zusammenfassung der  
Untersuchung „Lebensqualität durch 
Sicherheit“ ist erhältlich bei 
Dieter Remy, Leiter Öffentlichkeits-
arbeit der Allbau AG, Essen 
Tel.: 0201 2207-307 
E-Mail: d.remy@allbau.de

Franz Beuels (Amt für Statistik der Stadt 
Essen), Allbau-Vorstand Dirk Miklikowski, 
Professor Dr. J. Alexander Schmidt, Krimi-
naloberkommissar Ernst Wauer (v. l. n. r.) 
präsentieren die Untersuchung „Lebens- 
qualität durch Sicherheit“ im Allbau- 
Quartier Heeme
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Projekte34

Anneliese Allmann ist 87 Jahre alt und 
wohnt seit über 15 Jahren in der Pfingst-
weide. Sie ist im Frühjahr ins Haus Noah 
eingezogen: „Im Haus 
Noah kann ich wie bisher 
alles selbst machen. Ich 
habe aber auch jederzeit 
die Möglichkeit, mir bei 
alltäglich notwendigen 
Dingen Unterstützung 
zu holen.“ Bei Bedarf Hil-
fe in Anspruch nehmen 
und weiterhin ein unab-
hängiges Leben führen zu können, das ist 
einer der zentralen Gründe, weshalb das 
Haus Noah auf regen Zuspruch stößt.

Das Konzept

Das Konzept sieht verschiedene Wohn-
formen für Jung und Alt in einem beste-
henden Mehrfamilienhaus vor. Ziel ist 

es, alle Generationen über differenzierte 
Stockwerkkonzepte hinweg zusammen-
zuführen, die gegenseitige nachbarschaft-

liche Hilfe zu fördern und die Be-
wohner gleichzeitig in den Stadtteil 
zu integrieren. Dienstleistungs- 
und Freizeitangebote ergänzen das 
Konzept und helfen dabei, den Zu-
sammenhalt der Hausbewohner zu 
festigen.

„Als Wohnungsunternehmen der 
BASF sind wir uns unserer sozialen 

Verantwortung bewusst und möchten mit 
dem Haus Noah zeigen, dass Konzepte 
wie dieses aufgrund des demographischen 
Wandels immer wichtiger werden und auf 
Zuspruch aus der Bevölkerung stoßen“, so 
Dr. Matthias Hensel, Geschäftsführer der 
LUWOGE. 

„Allen gerechtes Wohnen“

Nicht unter dem Ti-
tel „alten-“, sondern 
„allen gerechtes Woh-
nen“ ist das Modell-
projekt in der Pfingst-
weide entstanden. Äl-
tere wie auch Jüngere 
profitieren durch die 
gegenseitige Unter-
stützung voneinan-
der.

Das Wohnungsun-
ternehmen schafft äl-
teren Menschen eine 
lebenswerte Zukunft, 
indem sie so lange 
wie möglich eigen-

ständig in ihren eigenen vier Wänden blei-
ben können. Junge Familien können aus 
dem Modell ebenso ihre Vorteile ziehen, 
beispielsweise durch nachbarschaftliche 
Hilfe bei der Kinderbetreuung.

Selbstständiges Wohnen bis ins hohe Alter 
macht das Betreuungskonzept durch das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband 
Vorderpfalz, möglich. Von der einfachen 
Nachbarschaftshilfe über einen Menüser-
vice bis hin zur Pflege bietet das DRK eine 
umfangreiche Auswahl an Leistungen, 
welche die Bewohner des Hauses nach 
Bedarf in Anspruch nehmen können. Vor 
allem die Bewohner der ersten beiden 
Stockwerke können auf diesen Service 
zurückgreifen. Dort bietet die LUWOGE 
für Senioren oder Menschen mit Unter-
stützungsbedarf eine Alternative zum Be-
treuten Wohnen bzw. einem frühzeitigen 
Heimaufenthalt.

Aktives Miteinander

Die Bewohner werden nicht nur betreut, 
sondern können aktiv am Gemeinschafts-
wohnen im Haus teilnehmen. Gemein-
schaftsraum und -küche bieten Möglich-
keiten zur Begegnung. Die Bewohner 
haben jederzeit die Möglichkeit, Zeit ge-
meinsam zu verbringen oder sich in den 
eigenen Bereich – insgesamt zwölf Ein- bis 
Dreizimmerappartements mit bedarfsge-
rechten Badezimmern – zurückzuziehen.

Das DRK bietet dort professionelle Hilfe 
im Bereich Pflege und hauswirtschaft-
liche Hilfe an. Durch die wochentägliche 
Präsenz von Betreuerin Gisela Neu und 
ihre fachliche Beratung in allen Fragen 

LUWOGE – Das Wohnungsunternehmen der BASF, Ludwigshafen

Die LUWOGE hat im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide gemeinsam mit Partnern ein 

Modell für Mehrgenerationenwohnen „Allen gerechtes Wohnen – Haus Noah“ in einem 

hochgeschossigen Mehrfamilienhaus verwirklicht. Die ersten Bewohner sind im Frühjahr 

2008 eingezogen.

Haus Noah – Innovation für ein familien- 
und altengerechtes Stadtquartier

Eine altershomogene Wohngemeinschaft im Haus Noah
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des Alltags wird eine Vertrauensbeziehung 
zwischen Bewohner und Pflegedienst auf-
gebaut. Auch Anneliese Allmann hat sich 
für eine Wohnung auf einem der beiden 
Stockwerke entschieden: „Hier habe ich 
durch das DRK einen 24-Stunden-Haus-
notruf gewährleistet, das gibt mir Sicher-
heit“, so die Bewohnerin.

Nachbarschaftshilfe gewünscht

Speziell für Familien, junge Alte (Gene-
ration 50plus) oder Alleinstehende, die 
gegenseitige nachbarschaftliche Hilfe 
schätzen, sind im Haus Noah zehn wei-
tere Wohnungen über zwei Etagen verteilt 
entstanden, die unterschiedliche Größen 
und Zuschnitte haben. Treffpunkt für die 
Stockwerksbewohner ist ein großer Ge-
meinschaftsraum, der durch einen De-
ckendurchbruch und eine Treppe die bei-
den Stockwerke verbindet. 

Zusätzlich zur nachbarschaftlichen Hilfe 
koordiniert und vermittelt LUWOGE-Netz-
werkerin Pamela Wich bei Bedarf Ange-
bote wie beispielsweise Hilfe im Haushalt 
oder Botengänge. Die Diplom-Pädagogin 
kümmert sich auch darum, dass die Be-
wohner in das Leben im Stadtteil inte-
griert werden. Sie baut ein Netzwerk mit 

engagierten Pfingstweidebewohnern auf, 
die kleinere Veranstaltungen wie bei-
spielsweise ein Kindercafé, Kaffee- und 
Kuchennachmittage oder Fachvorträge für 
die Bewohner des Hauses und des Stadt-
teils organisieren.

Als Treffpunkt und Anlaufstelle für alle Be-
wohnerbelange dient das Erdgeschoss des 
Hauses. Den Bewohnertreff findet auch 
Anneliese Allmann gut, denn das organi-
sierte Netzwerk unterstützt ihren Wunsch 
nach einer guten Hausgemeinschaft und 
Nachbarschaft. 

Für Forschungsprogramm ausgewählt

Die LUWOGE hat mit dem Konzept beim 
Forschungsprogramm des Bundesamtes 

für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
überzeugt. Aus bundesweit 350 Bewerbern 
zum Thema „Innovationen für familien- 
und altengerechte Stadtquartiere“ wurde 
das LUWOGE-Projekt ausgewählt.

Das Wohnungsunternehmen investierte 
über 3 Millionen Euro in das Projekt. Vom 
Bund kam ein Zuschuss von 790.000 
Euro dazu.

Die Neugestaltung des Hauses Noah ist 
im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für 
das Wohngebiet Pfingstweide erfolgt. 
Die LUWOGE berücksichtigt dabei die 
veränderten Bedingungen auf dem Woh-
nungsmarkt durch den demographischen 
Wandel. Im Jahr 2015 werden 28 Prozent 
der Bevölkerung Ludwigshafens über 60 
Jahre alt sein, weitere 22 Prozent zwischen 
45 und 60.

Dies stellt die LUWOGE vor neue Heraus-
forderungen. Sie will deshalb in der 
Pfingstweide ihren Wohnungsbestand an 
die Nachfrage anpassen, den Stadtteil 
aufwerten sowie das soziale und kultu-
relle Umfeld fördern. Um dies zu errei-
chen, setzt das Wohnungsunternehmen 
in den kommenden Jahren auf eine Band-
breite von sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Maßnahmen. Zusammen-
gefügt zu einem Gesamtkonzept werden 
diese dazu beitragen, aus dem Wohnge-
biet der 1970er-Jahre einen Stadtteil für 
modernes und attraktives Wohnen zu 
machen.�Ein Conciergebereich gibt Sicherheit und ist 

beliebte Anlaufstelle.
Haus Noah in der Ludwigshafener  
Pfingstweide

Gemeinschaftsräume von innen und von außen

35Projekte



36

VerbandsMagazin  •  9/08

Recht

Neue Feuerwehrzufahrt  
stellt Modernisierung dar 

Mietrecht

Das Amtsgericht (AG) Hamburg-Altona 
hat mit Urteil vom 14. April 2005 ent-
schieden, dass es sich bei den auf Mie-
ter umgelegten Positionen (Spielplatzer-
neuerung, Erholungsflächen, Feuerwehr-
zufahrt) um Modernisierungen, d. h. um 
bauliche Maßnahmen handelt, welche 
die allgemeinen Wohnverhältnisse nach-
haltig verbessern. 

In dem der Entscheidung zugrunde 
liegenden Fall wurde eine Grundstücks-
anlage völlig neu gestaltet. Es wurden 
insbesondere der Spielplatz und die 
Sitzflächen aufgrund einer neuen Pla-

nung vollständig erneuert. Darin sah 
das AG keine bloßen Erhaltungs- oder 
Instandsetzungsmaßnahmen, sondern 
eine Herstellung neuer Anlagen. Auch 
wenn tatsächlich einzelne Spielgeräte 
erneuert und alte abgeschafft wurden, 
lag die entscheidende Maßnahme darin, 
eine ganz neue Anlage zu schaffen, die 
als solche den Wohnwert der angren-
zenden Häuser erhöhte.

Hinsichtlich der neu geschaffenen 
Feuerwehrzufahrt hat das Gericht 
ausgeführt, dass diese der Sicherheit 
der Bewohner diene und diese erhöhe. 

Allein aus diesem Grund stelle sich die 
Zufahrt bereits als Modernisierungs-
maßnahme dar. Eine solche Zufahrt 
diene nicht nur der Brandbekämpfung, 
sondern ermögliche auch, dass Bewoh-
ner, die z. B. einen Herzinfarkt erlitten 
hätten, schneller ins Krankenhaus 
gebracht werden könnten. Damit trete 
durch die Zufahrt eine nachhaltige 
Verbesserung ein, selbst wenn die Fahr-
zeuge vor Schaffung der Zufahrt über 
die vorhandenen Wege zu den Häusern 
gelangen konnten (Urteil des AG Ham-
burg-Altona vom 14.04.2005, Az.: 318 C 
120/03, in WuM 2006, S. 778 f.).

Betriebskostenrecht

Erläuterungspflichten bei  
Strom- und Hauswartkosten
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit 
einem Urteil vom 20. Februar 2008 sei-
ne strengen Maßstäbe im Hinblick auf 
die Erläuterungspflichten des Vermieters 
bei bestimmten Betriebskostenpositionen 
bestätigt.

Nimmt der Vermieter bei den Kosten des 
Hauswarts einen pauschalen Abzug nicht 
umlagefähiger Verwaltungs-, Instandhal-
tungs- und Instandsetzungskosten vor, 
genügt ein schlichtes Bestreiten des Mie-
ters. Dem Vermieter obliegt es in diesem 
Fall, die Kosten nachvollziehbar so aufzu-
schlüsseln, dass die nicht umlagefähigen 
Kosten herausgerechnet werden können.

Im vorliegenden Falle hatte der Vermieter 
einen pauschalen Abzug von zehn Pro-
zent für nicht umlagefähige Verwaltungs- 
und Instandhaltungskosten bei den Haus-
wartkosten vorgenommenen. Der Mieter 
zweifelte diesen Abzug daraufhin durch 
einfaches, nicht substanziiertes Bestrei-

ten an. Allein dies löst nach Ansicht des 
BGH die Pflicht des Vermieters zur wei-
teren Konkretisierung der Hauswartkos-
ten aus. Der Mieter braucht dafür nicht 
zuvor Einsicht in Abrechnungsbelege, 
wie Arbeitszettel, Stundennachweise oder 
Ähnliches, zu nehmen.

In diesem Sinne legte der BGH in 
diesem Urteil auch die Maßstäbe 
für die Abrechnung von Strom-
kosten fest. Die als Teil der Heiz-
kosten abzurechnenden Strom-
kosten für die Heizungsanla-
ge können geschätzt werden, 
wenn gesonderte Zähler dafür 
nicht vorhanden sind. Bestreitet 
der Mieter den vom Vermieter 
angesetzten Betrag, hat dieser 
die Grundlagen seiner Schätzung 
darzulegen.

Der BGH hat festgestellt, dass den Heiz-
kosten zuzuordnende Stromkosten für 

die Heizungsanlage nicht als Teil des All-
gemeinstroms abgerechnet werden dür-
fen. Gibt es dafür keinen Zwischenzähler, 
ist eine Schätzung – hier fünf Prozent der 
gesamten Stromkosten – zulässig. Die 
Grundlagen seiner Schätzung muss der 

Vermieter allerdings – spätestens 
auf Anforderung des Mieters – 
offenlegen (Urteil des BGH vom 
20.02.2008, Az.: VIII ZR 27/07, 

www.bundesgerichtshof.de).

Anmerkung

Zudem hat der BGH in dem 
dargestellten Urteil eine ande-

re Entscheidung vom gleichen 
Tag (Az.: VIII ZR 49/07) bestä-
tigt, nach der das so genannte 
Abflussprinzip bei der Abrech-

nung von Nebenkosten angewen-
det werden darf. Über diese Ent-

scheidung hatte das VM (4/2008, S. 32) 
bereits berichtet.�
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Gewerbliches Mietrecht

Zugangshinderung zu Ladenlokal bei Baumaßnahmen  
Versperren Bauarbeiten den Zugang zu 
einem Ladengeschäft, stellt dies einen we-
sentlichen Mangel dar und berechtigt den 
Mieter zur Mietminderung, auch wenn den 
Vermieter kein Verschulden trifft.

Im vorliegenden Fall betrieb der Mieter ei-
nen Souvenirladen in den Räumlichkeiten 
des klagenden Vermieters. Aufgrund 
von U-Bahn-Baumaßen bestand über ei-
nen Zeitraum von zwei Monaten keine 
Zugangsmöglichkeit in das Ladenlokal. 
Mehrstöckige Container und die Baumaß-
nahmen verhinderten den Zugang vollstän-
dig. Infolge dessen minderte der Mieter die 
Miete für die Zeit der Beeinträchtigung. 
Hiergegen wendete sich der Vermieter mit 
dem Hinweis auf eine Mietvertragsklau-
sel, nach der „äußere Einwirkungen durch 
Dritte unabhängig vom Ausmaß keinen 
Fehler der Mietsache begründen“ und ver-
langte Mietzahlung.

Das Kammergericht (KG) Berlin sah 
hingegen in der Zugangshinderung zu 
dem Ladenlokal einen Mietmangel, der 
zur Minderung der Miete im vollen Um-

fang berechtigte. Die mögliche Errichtung 
eines Behelfszugangs durch eine Fußgän-
gerbrücke und einen Gang hätte die Ge-
brauchstauglichkeit der Mietsache nicht 
voll herstellen können. Betreffe der Miet-
vertrag ein Ladenlokal, so sei ein ungehin-
derter Zutritt des Publikums zum Geschäft 
– also die Möglichkeit, es beschwerde-, 
gefahrlos und bequem betreten zu können 
– für die Gebrauchstauglichkeit mitbestim-
mend. Hinzu komme, dass ein Souvenir-
geschäft vornehmlich seine Einkünfte von 
Touristen erziele, die durch Verkaufsstände 
auf dem Bürgersteig auf das Geschäft auf-
merksam würden. Der eigentliche Zugang 
über eine Fußgängerbrücke wäre nicht 
beschwerdelos gewesen und die hohen 
Bauzäune und aufgestellten Baucontainer 
hätten womöglich verhindert, dass das Ge-
schäft von potenziellen Kunden überhaupt 
wahrgenommen worden wäre.

Auch der Ausschluss der Gewährleistung 
im Formularmietvertrag für „äußere Ein-
wirkungen durch Dritte unabhängig vom 
Ausmaß“ hindere das Minderungsrecht 
nicht. Eine solche Klausel sei nämlich 

nach § 307 BGB unangemessen und da-
her unwirksam. Durch eine vollständige 
Einschränkung des Fehlerbegriffs in ei-
ner solchen Vertragsklausel werde dem 
Mieter nämlich nicht nur das Recht zur 
Minderung genommen, sondern auch al-
le weiteren Rechte wie etwa das fristlose 
Kündigungsrecht aus wichtigem Grund, 
basierend auf diesem Mangel, entzogen. 
Dies stelle eine einseitige Verschiebung 
des Gleichgewichts von Leistung und Ge-
genleistung zulasten des Mieters dar (Ur-
teil des KG Berlin vom 12.11.2007, Az.: 8 U 
194/06, in: WuM 2008, S.48).

Anmerkung

Der Vermieter kann Hauptpflichten aus 
dem Gewerbemietverhältnis nur von der 
Minderung ausschließen, wenn davon ver-
tragsuntypische, nicht vorhersehbare Schä-
den erfasst werden. Eine formularvertrag-
liche Einschränkung der Gewährleistungs-
rechte ist nur zulässig, wenn dem Mieter 
andere Möglichkeiten verbleiben, das 
Gleichgewicht zwischen Leistung und Ge-
genleistung wiederherzustellen.�

Mietrecht

Nächtlicher Lärm als Kündigungsgrund
Das Landgericht (LG) Coburg hat entschie-
den, dass ein Vermieter seinem Mieter, der 
in einem Mehrparteien-Mietshaus trotz 
Abmahnung nachts überlaute Musik hört, 
fristlos kündigen darf.

Im Mai 2005 hatte der 
beklagte Mieter die preis-
günstige Wohnung in 
einem Mehrfamilienhaus 
auf fünf Jahre angemietet. 
Nachdem er immer wieder 
nachts laute Musik hörte 
und seine Nachbarn sich da-
rüber beschwerten, mahnte 
der Vermieter ihn Anfang 
März 2007 ab. Doch auch dies veranlasste 
den Beklagten nicht, sein Verhalten zu 
ändern und auf die Nachtruhe der ande-
ren Mietparteien Rücksicht zu nehmen. 
Nach weiteren nächtlichen Lärmbelästi-
gungen kündigte der Vermieter daraufhin 

den Mietvertrag fristlos und verklagte den 
Mieter auf Räumung.

Das LG Coburg hat der Klage des Vermie-
ters stattgegeben. Nach Ansicht des Ge-
richts war die fristlose Kündigung des Ver-
mieters wirksam. Dem Vermieter sei die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht 
zuzumuten, nachdem der Mieter schuld-

haft durch überlaute Musik den Hausfrie-
den gestört hat. Den Einwand des Beklag-
ten, jedenfalls nach der fristlosen Kündi-
gung sei es nicht mehr zu Ruhestörungen 

gekommen, ließen sie nicht gelten. Aus-
schlaggebend war für das 
Gericht, dass der Mieter 
auch nach Abmahnung wei-
ter durch überlaute Musik 
den Hausfrieden störte und 
der Vermieter ihm darauf-
hin wirksam kündigte. Die 

dadurch eingetretene Been-
digung des Mietverhältnisses 
könnte der Beklagte nicht 

durch Wohlverhalten nach der 
Kündigung rückgängig machen (Beschluss 
des LG Coburg vom 15.04.2008, Az.: 32 S 
1/08, www. justiz-coburg.de).�
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GdW-Arbeitshilfe 58

Geänderte steuerliche Rahmenbedingungen  
für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Das Jahr 2007 war im Bereich der Steuer-
gesetzgebung von zwei Gesetzgebungs-
verfahren geprägt, die die steuerlichen 
Rahmenbedingungen der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft ab 2008 wesentlich 
verändert haben: dem Unternehmensteu-
erreformgesetz 2008 und dem Jahressteu-
ergesetz 2008.

Die bedeutsamste 
Änderung durch 
das Unternehmen-
steuerreformgesetz 
2008,  d ie  Zins-
s c h r a n k e n r e g e -
lung, war bereits 
Gegenstand der im 
September  2007 
erschienenen GdW 
Arbeitshilfe 57. Die 
wesentlichen wei-
teren Änderungen durch das Unterneh-
mensteuerreformgesetz 2008 mit Bedeu-

tung für die Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen sowie die Neuregelung der 
Besteuerung von privaten Kapitalerträgen 
ab 2009 bilden einen Schwerpunkt der 
GdW Arbeitshilfe 58.

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeits-
hilfe stellen die Erläuterungen zu den Än-

derungen des § 38 
KStG (EK 02-The-
matik) durch die 
Einführung einer 
Abgel tungsteuer 
auf die vorhan-
denen EK 02-Be-
stände sowie eines 
Antragswahlrechts 
zur weiteren An-
wendung der bis-
herigen Rechtslage 
für kommunale, 

öffentliche und kirchliche Wohnungsun-
ternehmen sowie Wohnungsgenossen-

schaften durch das Jahressteuergesetz 
2008 dar.

Weitere für die Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen relevante Änderungen 
wie der Wegfall des Sammelantragsverfah-
rens beim örtlichen Finanzamt für Divi-
dendenzahlungen von Genossenschaften 
und die Behandlung der Kirchensteuer 
im Zusammenhang mit dem Einbehalt 
von Kapitalertragsteuer bei Dividenden-
zahlungen durch das Jahressteuergesetz 
2008 werden in der Arbeitshilfe ebenfalls 
dargestellt.

Den Mitgliedsunternehmen steht die Ar-
beitshilfe elektronisch im GdW-Extranet 
zum Download zur Verfügung. Ein Exem-
plar in gedruckter Form können sie kos-
tenfrei beim GdW anfordern. Weitere 
(kostenpflichtige) Exemplare sind über 
den Hammonia-Verlag zu beziehen.�

Billigkeitsregelung bei der Auszahlung  
des Körperschaftsteuerguthabens 

Körperschaftsteuer

Nach dem BMF-Schreiben vom 21. Juli 
2008 (IV C 7 - S 2861/07/10001) gilt für 
die Anwendung des § 37 Abs. 5 KStG 
(Auszahlung von Körperschaftsteuergut-
haben) in der Fassung des Jahressteuer-
gesetzes 2008 vom 20. Dezember 2007 
im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung 
im Steuerbürokratieabbaugesetz Fol-
gendes.

Durch das Gesetz über steuerliche  
Begleitmaßnahmen zur Einführung  
der Europäischen Gesellschaft und  
zur Änderung weiterer steuerrechtlicher 
Vorschriften (SEStEG) vom 7. Dezember 
2006 wurde das bisherige ausschüt-
tungsabhängige System der Körper-
schaftsteuerminderung durch eine  

ratierliche Auszahlung des zum maß-
geblichen Stichtag vorhandenen Kör-
perschaftsteuerguthabens ersetzt. Die 
Auszahlung erfolgt grundsätzlich in zehn 
gleichen Jahresbeträgen, beginnend am 
30. September 2008. Beträgt der nach  
§ 37 Abs. 5 Satz 1 und 3 KStG festgesetzte 
Anspruch auf Auszahlung des Körper-
schaftsteuerguthabens nicht mehr als 
1.000 Euro, ist er aus Billigkeitsgründen 
in einer Summe auszuzahlen. Für die 
Auszahlung des Einmalbetrags gilt § 37 
Abs. 5 Satz 5 KStG entsprechend.

Erhöht sich der Anspruch in den o. g. 
Fällen später durch eine geänderte Fest-
setzung auf einen Betrag von mehr als 
1.000 Euro, ist der ausgezahlte Betrag 

nicht zurückzufordern, um den Ver-
einfachungseffekt nicht zu beeinträch-
tigen. Ergibt sich aus der geänderten 
Festsetzung ein Auszahlungsanspruch, 
der den bisher ausgezahlten Einmal-
betrag um nicht mehr als 1.000 Euro 
übersteigt, ist der übersteigende Betrag 
ebenfalls in einer Summe auszuzahlen. 
Ein höherer übersteigender Betrag ist 
nach § 37 Abs. 6 Satz 1 KStG auf die 
verbleibenden Fälligkeitstermine des 
Auszahlungszeitraums zu verteilen.

Die Billigkeitsregelung hat keinen Ein-
fluss auf die Festsetzungsfrist. Für die 
Anwendung des § 37 Abs. 5 Satz 7 KStG 
gilt der Auszahlungsanspruch als in 
gleichen Jahresraten ausgezahlt.

© geralt / PIXELIO
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Steuerbürokratieabbaugesetz  
verabschiedet 

Bundesregierung

Mit dem Steuerbürokratieabbaugesetz 
sollen den Unternehmen Bürokratie-
kosten von 137,1 Millionen Euro er-
spart werden.

Die Unternehmen sollen zukünf-
tig Steueranmeldungen, aber auch 
Inhalte der Steuerbilanz sowie der 
Gewinn- und Verlustrechnung stan-
dardmäßig elektronisch übermitteln. 
Auch sollen sie den Steuerpflichtigen 
Belege und Unterlagen, die diese 
dem Finanzamt bisher auf Papier 
vorlegen mussten, elektronisch be-
reitstellen.

Finanzverwaltung und Rentenver-
sicherungsträger sollen künftig ihre 
Außenprüfungen gleichzeitig durch-
führen können. Vom Jahr 2009 an 
sollen zudem mehr Steuerverfahren 
automatisch offengehalten werden. 
Die Steuerpflichtigen und ihre Be-
rater sind dann nicht gezwungen, 
vorsorglich Einsprüche gegen Steuer-
bescheide einzulegen.

Der Entwurf sieht zudem vor, die 
Grenze für die Steuerschuld des Vor-
jahres, bei deren Überschreiten ein 
Unternehmer seine Umsatzsteuer-
Voranmeldung monatlich abzugeben 
hat, von 6.136 auf 7.500 Euro zu erhö-
hen. Auch sollen die Grenzen für die 
vierteljährliche und monatliche Abga-
be von Lohnsteuer-Anmeldungen von 
800 auf 1.000 Euro und von 3.000 
auf 4.000 Euro angehoben werden.

Stellungnahme des GdW

Der GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen hatte im Juli 2008 eine Stel-
lungnahme zum Referentenentwurf 
für ein Gesetz zur Modernisierung 
und Entbürokratisierung des Steuer-
verfahrens (Steuerbürokratieabbauge-
setz) abgegeben. Darin plädiert er  
u. a. für Folgendes.

Die Übermittlung der Besteuerungs-
grundlagen an die Finanzbehörden 
soll schrittweise auf eine alleinige 
elektronische Vorgehensweise umge-
stellt werden. Der GdW weist darauf 
hin, dass insbesondere kleinere Un-
ternehmen EDV-technisch nicht so 
aufgestellt sind, dass sie dies leisten 
können. 

Für die Woh-
nungs- und 
Immobilien-
wirtschaft ist in 
diesem Zusam-
menhang auch 
auf die Übermitt-
lungswege von 
Sammelantrags-
daten nach § 45 b EStG (Sammel-
antragsverfahren gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern) von 
Bedeutung. Die Übermittlung von 
Sammelanträgen nach § 45 b EStG 
erfolgt bislang per Datenträgeraus-
tausch oder auf Papiervordruck. Seit 
Januar 2007 besteht darüber hinaus 
eine Möglichkeit der elektronischen 
Übermittlung von Sammelantrags-
daten. Hierdurch soll die Daten-
übermittlung mittels Magnetband 
endgültig abgelöst werden. Diese 
Wahlmöglichkeiten bei der Daten-
übermittlung sind grundsätzlich zu 
begrüßen, können die Unternehmen 
doch entsprechend ihrer Bedürfnisse 
das für sie geeignete Übermittlungs-
verfahren wählen. Gerade große 
Unternehmen nehmen die Daten-
übermittlung auf dem elektronischen 
Wege in Anspruch.

Für die vielen kleinen Unternehmen 
im GdW-Bereich muss es aber dabei 
bleiben, dass die Übermittlung in Pa-
pierform weiterhin erhalten bleibt. 

Im Weiteren plädiert der GdW dafür, 
die Verlustverrechnungsbeschrän-
kung nach § 13 Abs. 3 Satz 2 – 9 KStG 
abzuschaffen. Die Vorschrift ist 

heute völlig bedeutungslos, aber ein 
bürokratisches Monster. 

Durch die Veräußerungsgewinn-
besteuerung des § 13 Abs. 3 Satz 10 
KStG werden seit vielen Jahren woh-
nungspolitisch wünschenswerte Ver-
äußerungen von Beständen ehemals 

gemeinnütziger Woh-
nungsunternehmen 
verhindert. Durch 
diese Regelung wird 
der Kreis der poten-
ziellen Erwerber von 
Beständen ehemals 
gemeinnütziger (ins- 
besondere kommu-
naler oder sonstiger 
öffentlicher) Woh-

nungsunternehmen sehr stark ein- 
geschränkt, was weder im Interesse 
der Kommunen noch der Länder 
oder des Bundes sein kann. Ins-
besondere steuerpflichtige Woh-
nungsgenossenschaften scheiden 
von vornherein als Erwerber aus. 
Die Veräußerungsgewinnbesteue-
rung des § 13 Abs. 3 Satz 10 KStG hat 
mangels tatsächlich stattgefundener 
Veräußerungen von Beständen 
zwischen ehemals gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen seit 1993 
ebenfalls nachweislich bislang zu 
keinen Steuereinnahmen geführt. 

Im Weiteren wäre die Abschaffung 
der Bauabzugsteuer gem. §§ 48 bis 
48 d EStG sinnvoll.

Auf Anfrage bei Jürgen Gnewuch  
Tel.: 0211 16998-28  
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de  
oder Anke Kirchhof  
Tel.: 069 97065-138 
E-Mail:  
anke.kirchhof@vdwsuedwest.de 
wird die GdW-Stellungnahme zur 
Verfügung gestellt.
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Interview mit Prof. Dr.-Ing. Martin Pfeiffer, Hannover

Die Zahl der Bauschäden an neugebauten 
Wohngebäuden hat sich binnen Jahresfrist 
durchschnittlich von 21 auf 32 Fälle pro 
Haus erhöht, heißt es im „Bauschaden-
bericht 2008“ der Dekra. Damit sei die 
Zahl der Bauschäden um gut 
ein Drittel höher als in den 
Jahren 2003 bis 2005. Der 
jüngste Bericht erfasst die 
Jahrgänge 2006 und 2007. 
Das VM sprach hierüber mit 
Prof. Dr.-Ing. Martin Pfeiffer, 
Architekt und Wissenschaft-
licher Berater Hochbau des 
Instituts für Bauforschung  
e. V., Hannover.

VM: Herr Prof. Pfeiffer, kön-
nen Sie diese Erhöhung 
durch Ihre Forschung bestä-
tigen und ist der Anstieg der Bauschäden 
Ihrer Meinung nach auf das Nachlassen 
der handwerklichen Qualität zurückzufüh-
ren, oder gibt es hierfür andere Gründe?

Prof. Pfeiffer: Zunächst ist festzustellen, 
dass heutige nachhaltig neu gebaute 
Mehrfamilienhäuser viel komplexer und 
anspruchsvoller in ihrer Bau- und An-
lagentechnik und dem dazu gehörigen 
Nutzerverhalten sind. Dies impliziert, da 
Menschen diese Wohngebäude planen, 
ausführen, betreiben, nutzen und rück-
bauen, prinzipiell mehr Fehler, Mängel 
und Schäden in der Erkennung – aber 
auch die große Chance der Vermeidung, 
durch Kenntnisse zum qualitätsgerechten 
Handeln.

Eine nachhaltige Lösung zur Erkennung 
von „fehlender Qualität“ sind zusätzliche 
planungs-, bau-, betriebs- und rückbaube-
gleitende Qualitätsprüfungen durch Sach-
verständige. Somit könnte nicht nur mehr 
Qualität erzeugt werden, sondern auch ein 
kostengünstiger, umweltverträglicher, nut-
zungsgerechter und vor allem schadens-
freier Wohnungsbau erreicht werden.

Was mich als Bauforscher sehr freut, ist 
das zunehmende Umweltbewusstsein, 
Wohnhäuser immer energieeffizienter zu 
bauen, damit die Umwelt zu schonen, 
Energie zu sparen und die Nutzung be-
haglicher zu machen. Im gleichen Zusam-

Bauschäden – Erkennen und vermeiden 
menhang beunruhigt mich die unter Um-
ständen entstehende Konsequenz, dass 
die Gebäude immer luftdichter, wärmege-
schützter, technischer und in der Nutzung 
zum Teil problematischer werden, und 

mögliche Fehler in Planung, 
Bauausführung, Betrieb und 
Nutzung dann zu Feuchte- 
und Schimmelpilzschäden 
führen können.

VM: Baugutachter bemän-
geln die oft ungenauen Bau-
beschreibungen und Aus-
schreibungen. Entspricht 
dies auch Ihrer Erfahrung?

Prof. Pfeiffer: Meine Erfah-
rung würde diese Fragestel-
lung noch wesentlich wei-

ter fassen. Wohnungsbauqualität muss 
gelehrt, erforscht, geplant, beschrieben, 
verstanden, erkannt, begriffen, ausge-
führt, „gemanagt“, gepflegt und bewahrt 
werden.

Im Bauministerium am „Runden Tisch 
zum Nachhaltigen Bauen“, in der For-
schungsinitiative „Zukunft Bau“ und im 
„Leitbild Bauwirtschaft“ kämpfen wir ge-
meinsam für ganzheitliche Qualität, die 
als Wohnhaus dann ein Gütesiegel „Nach-
haltiges Wohnhaus“ erhalten kann.

VM: Spielt die Qualifikation des Personals 
eine Rolle und wenn ja, in welchen Be-
reichen sehen Sie Nachholbedarf?

Prof. Pfeiffer: In Bezug auf die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung aller Beteiligten am 
Planen, Bauen, Betreiben und Rückbauen 
auch im Wohnungsbau, müssen wir uns 
auf ein „lebenslanges“ Lernen einstellen. 
Das Einfache ist nicht immer das Beste, 
aber das Beste ist immer einfach. Der 
meiste Nachholbedarf, aus meiner Sicht, 
liegt in unserer Gesellschaft, die in Be-
zug auf Qualität und Werte in den letzten 
Jahrzehnten doch einige Verschiebungen 
vorgenommen hat und oftmals nicht bereit 
ist, nach Qualität zu streben und diese 
auch noch zu bezahlen.

VM: Wie kann man Ihrer Ansicht nach 
die Qualifikation der am Bau Beteiligten 

verbessern und was steht dem zurzeit ent-
gegen?

Prof. Pfeiffer: Unsere Gesellschaft erkennt 
nicht mehr, dass die Bauwirtschaft die 
„wichtigste“ deutsche Wirtschaft, insbe-
sondere ökonomisch betrachtet, ist.

Als Hochschullehrer hoffe ich, dass auch 
Bachelor- und Master-Abschlüsse berufs-
befähigend sind. Als Architekt arbeite ich 
mit, dass junge Leute auch als Auszubil-
dende wieder mehr Spaß im Bauhaupt- 
und -nebengewerbe finden. Mit einem 
persönlichen Satz: „Bauen ist die schönste 
Sache der Welt“ – oder nach Antoine de 
Saint-Exupéry: „Mann kann nicht in die 
Zukunft schauen, aber man kann den 
Grund für etwas Zukünftiges legen – denn 
Zukunft kann man bauen.“

Mit dieser Motivation sollte Bauen insbe-
sondere als unsere wichtigste Zukunfts-
aufgabe begriffen werden. Bauherren 
müssen erkennen, dass das, was nichts 
kostet, auch nichts taugt.

VM: Brauchen wir in Deutschland ein de-
taillierteres Regel- und Normenwerk um 
den Bauschäden Herr zu werden?

Prof. Pfeiffer: Eine „vertrauliche“ Antwort: 
Welcher Werksvertragsleistende kann 
heute noch die (allgemein) anerkannten 
Regeln der Technik, d. h. alle allgemein 
anerkannten welt-, europa- und bundes-
weiten Regeln, Normen und Technikge-
biete beherrschen, die uns im Prinzip zur 
qualitätsvollen, mangelfreien Arbeit auf-
erlegt sind?

In diesem Punkt bin ich fast ohnmächtig – 
habe ich doch bereits nach „einfacherem“ 
Bauen gerufen. Bürokratische Regelungswut 
macht Bauen unbeherrschbar. Meine Ant-
wort lautet: Für Planung, Bau, Betrieb und 
Rückbau auch für Wohngebäude brauchen 
wir in Deutschland, aber auch in Europa 
verständliche „Handlungsempfehlungen“ 
auf einem gesellschaftlich anerkannten 
Qualitätsstandard der Nachhaltigkeit.

VM: Ist die nicht sachgerechte Nutzung 
von Wohnungen Ihrer Meinung nach ein 
wesentlicher Grund für Schäden am Bau?

Prof. Dr.-Ing.  
Martin Pfeiffer
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Prof. Pfeiffer: Da möchte ich gegenfragen: 
Was ist heute die fach- und sachgerechte 
Nutzung einer Wohnung? Techniker, Ju-
risten, Kaufleute, Soziologen usw., aber 
auch Käufer, Mieter, Vermieter haben dazu 
sehr unterschiedliche Einschätzungen. 
Zunächst einmal müsste als Basis auch 
die Bau- und Anlagentechnik einer Fall-
beispiel-Wohnung fach- und sachgerecht 
geplant, gebaut und betrieben werden.

Aus meiner reichhaltigen Sachverstän-
digenpraxis kann ich berichten, dass  
z. B. Feuchte- und Schimmelpilzschäden 
immer, in der Regel aber in unterschied-

lichen Anteilen als Bauschadensursache 
bzw. -quelle alle drei Problembereiche –  
mangelhafte Bau- und Anlagentechnik 
sowie Nutzung – haben.

Wie schwer es ist, eine Wohnung auch nur 
richtig zu be- und entlüften, zu be- und 
entheizen sowie zu belichten und beleuch-
ten über die vier Jahreszeiten in Deutsch-
land, bei gleichzeitiger Behaglichkeit im 
Innenraum und das Ganze mangelfrei 
und qualitätsvoll, erlebe ich z. B. täglich als 
Mit-Erziehungsberechtigter einer 13-jäh-
rigen Tochter. Obwohl sachverständig, bin 
ich nicht in der Lage, hierzu nachhaltig 

optimal zu erziehen. Ein Schulwahlfach 
„Nachhaltiges Wohnen“ würde hier sehr 
helfen.

Wenn es uns gelänge, die 38,7 Millionen 
Wohneinheiten in Deutschland fach- und 
sachgerecht bezüglich der Bau- und An-
lagentechnik zu modernisieren bzw. den 
Bestand zu ersetzen sowie die Wohnein-
heiten auch noch fach- und sachgerecht 
zu nutzen, wäre eine sehr hohe Nachhal-
tigkeit erreicht – nur ein Traum?

VM: Herr Prof. Pfeiffer, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.�

Bürger planen ihr Quartier in Neu-Isenburg

Im Auftrag der Stadt Neu-Isenburg erar-
beitete die Unternehmensgruppe Nassau-
ische Heimstätte / Wohnstadt mit ihrer 
Marke NH ProjektStadt im Jahr 2005/2006 
ein integriertes Handlungskonzept zur 
Stadtplanung, das in den nächsten Jahren 
schrittweise umgesetzt werden soll. Ebenso 
übernahm sie im Oktober 2007 das Projekt- 
und Quartiersmanagement.

Das erklärte Ziel der Stadt und der Unter-
nehmensgruppe: Möglichst viele Bürger 
sollen sich am Wandel ihres Wohngebietes 
beteiligen. Dazu entwickelt die NH Pro-
jektStadt in Zusammenarbeit mit einem 
externen Partner derzeit eine Computer-
gestützte Bürgerbeteiligungsmethode, die 
via Internet anwendbar sein soll.

Stadtplanung  
in neuer 3D-Dimension 

So wurde bereits ein 3D-Stadtteilmo-
dell vom Stadtquartier West virtuell ge-
baut und in 3D-Echtzeit überführt. Wer 
möchte, kann bereits selbst im Stadt-
teilmodell navigieren und virtuell durch 
das Quartier laufen. Schon in diesem 
Stadium wurden die jungen Bewohner 
des Viertels auf kreative Weise mit ein-
bezogen: In Zusammenarbeit mit dem 
städtischen Infocafé halfen Jugendliche 
beim Programmieren der insgesamt 280 
Baukörper.

Neue Dimensionen der Beteiligung

So wird Stadtplanung für alle Beteiligten 
spannend: Die Nutzer können das Viertel 
am Computer virtuell „begehen“ und nach 
ihren Wünschen verändern. Dazu stehen 
ihnen programmierbare Gestaltungsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Sie können 
entscheiden, wo zusätzliche Büsche und 
Bäume angepflanzt, eine Tischtennisplatte 
aufgestellt oder eine Straßenlaterne instal-
liert werden sollte. Auch „Stadtmobiliar“ 
wie Bäume, Bänke und Spielgeräte lassen 
sich in die Landschaft einfügen.

Darüber hinaus können öffentliche Ge-
bäude, wie das Stadtteilzentrum, betreten 
werden. Komplexe städtebauliche Um-
gestaltungen, wie z. B. des Bahnhofsvor-
platzes oder einer Parkanlage, werden so 
erfahrbar. 

Die fertige Planung wird abgespeichert und 
fließt direkt in eine Statistik ein. Dadurch 
können am Ende eines Beteiligungszeit-
raums sowohl die Gestaltungswünsche als 
auch deren Häufigkeit effektiv ausgewertet 
werden. Wer keinen eigenen Computer 
besitzt, kann seine Gestaltungsvorschläge 
im Stadtteilbüro der NH ProjektStadt in 
einen PC eingeben.

Die in Hessen erstmals eingesetzte Me-
thode bietet großes Potenzial: Sie kann 
nicht nur die Bürger- und Politikbeteili-
gung in der Sozialen Stadt, sondern auch 
bei vergleichbaren Stadtentwicklungspro-
grammen revolutionieren. Darüber hi-
naus ermöglicht sie eine zeitgleiche Er-
folgskontrolle und Evaluation der Pro-
jekte.�

Über die zukünftige Heimat kann man  
virtuell fliegen.

Bürger beim Modellieren ihres Quartiers
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Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare Oktober 2008

01.10.2008 Hannover Mit gut gemachten Mieterzeitungen Kunden informieren und 
binden

Anja König

01.10.2008 Mainz Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums Horst Griesmayr

01.10.2008 Mainz Korrespondenztraining, Teil 2 (Praktische Übungen am PC) Doris Lavall
01.10.2008 Rostock Das professionelle Vermietungsgespräch Frank Schmidt
01.-02.10.2008 Hamburg Wirtschaftsplan für kleinere Wohnungsunternehmen Kerstin Bonk
02.10.2008 Hannover Basiswissen für eine erfolgreiche Ausbildung: Geschäftsbriefe 

kundenorientiert formulieren
Ilse Kämmer

02.10.2008 Wiesbaden Interne Revision – Aktuelle Anforderungen gezielt meistern Oliver Schultze
06.10.2008 Hannover Die Wohnungseigentümer-Versammlung – rechtliche und organi-

satorische Voraussetzungen; Tipps zur erfolgreichen Leitung
Horst Griesmayr

06.10.2008 Schwerin Datenschutz und Datensicherheit im Wohnungsunternehmen Rudolf Bläser 
Rainer Maaß

07.10.2008 Bochum Schwierige Gesprächssituationen souverän meistern Robert Montau
07.10.2008 Hannover Mietrechtliche Besonderheiten bei Gewerbeimmobilien Erhard Abitz
07.10.2008 Rostock Was tun bei Baumängeln? Klaus-Udo Reichelt
07. – 09.10.2008 Wiesbaden Einführung in die Wohnungswirtschaft Manfred A. Bucksch  

Ursula Plöger  
Prof. Dr. Klaus W. Slapnicar

08.10.2008 Hannover Dienstleistungen für Senioren Dr. Renate Narten
08.10.2008 Schwerin Betriebskostenabrechnung Heinrich Kleine Arndt
09.10.2008 Hannover Bautechnik rund um die Bad- und Strangsanierung Thomas Haasch
09.10.2008 Schwerin Versicherungen in der Wohnungswirtschaft Carlo Greifenberg 

Melanie Schmidt
11.10.2008 Bochum Telefonisches Forderungsmanagement Robert Montau
12.10.2008 Bochum Schönheitsreparaturen – Der Dauerbrenner Detlef Wendt
13. – 15.10.2008 Hannover Vorbereitungslehrgang für die IHK-Prüfung zum/zur Kaufmann/

Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft im Be-
reich Spezielle Betriebswirtschaftslehre

Heike David

14.10.2008 Bochum Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen  
Eigentums

Horst Griesmayr

14.10.2008 Hamburg Genossenschaft lernen Iris Beuerle
14.10.2008 Wiesbaden Häuser und Wohnungen mit Erfolg verkaufen Barbara Lindermann
15.10.2008 Bochum Der Mietführerschein für Hauswarte Erhard Abitz
15.10.2008 Bochum Powerful Presentations Jürgen Haltern
15.10.2008 Bochum Wohnungsabnahme/Wohnungsübergabe Detlef Wendt
15.10.2008 Mainz Sozialer Wohnungsbau – Mietberechnung und -anpassung,  

Wirtschaftlichkeitsberechnung und Förderung
Manfred A. Bucksch

17.10.2008 Bochum Nachbarschaft schützt Ernst Wauer
20.10.2008 Bochum Der Hausmeister im Spannungsfeld zwischen Mieter und  

Vermieter
Erhard Abitz
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20.10.2008 Bochum Gewährleistung im Mietrecht unter Berücksichtigung der  
aktuellen Rechtssprechung des BGH

Ulf P. Börstinghaus

20. – 21.10.2008 Hannover Vorbereitungslehrgang für die IHK-Prüfung zum/zur  
Kaufmann/Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungs- 
wirtschaft im Bereich Spezielles Rechnungswesen

Heike David

21.10.2008 Bochum So etwas macht ein Wohnungsunternehmen?  
Soziale Modernisierungsbegleitung

Sabine Petter

21.10.2008 Mainz Wohnungsabnahme – mehr als ein Protokoll Gerhard van Zütphen
22.10.2008 Bochum Vom Begrüßungsschreiben bis zur Mahnung Anja König
22.10.2008 Bochum Der Hausmeister als Visitenkarte des Wohnungsunternehmens Prof. Dr. Matthias Neu
22.10.2008 Hannover Vorbereitungslehrgang für die IHK-Prüfung zum/zur  

Kaufmann/Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungs- 
wirtschaft im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde

Heike David

22.10.2008 Wiesbaden Ertragssicherung – Beitreibung von Mietrückständen Harald Frey
23.10.2008 Bochum Gewährleistung und Haftung im Bauvertragsrecht Goetz Michaelis
23.10.2008 Bochum Training für Auszubildende – Interkulturelles Basiswissen Muhammed Inam
23.10.2008 Hannover Simulierte Abschlussprüfung im Anschluss an die Vorberei- 

tungslehrgänge für die IHK-Prüfung zum/zur Kaufmann/ 
Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

Heike David

23.10.2008 Mainz Kommunikation – Wie stelle ich mein Unternehmen in der  
Öffentlichkeit dar

Hedda Werner

25.10.2008 Bochum Außenanlagen und Sicherheit? Bedeutung, Anforderungen  
und Lösungsmöglichkeiten

Detlev Emkes

27.10.2008 Bremen Schönheitsreparaturen – Der BGH lässt nicht locker Detlef Wendt
28.10.2008 Bochum Energetische Gebäudesanierung – Konzepte und Planungen 

im Wohnungsbau
Detlef Becker

28.10.2008 Bochum Bilanzrechtsmodernisierung und die Reformierung des  
Handelsgesetzbuches

Heinz Buschkühler

28.10.2008 Bochum Qualitätssicherung in der betrieblichen Ausbildung Andrea Konhardt
28.10.2008 Hamburg Den Vermietungsprozess durchleuchten – Kundenorientierung 

und effiziente Organisation beim Kerngeschäft
Bettina Harms 
Christian Sterr

28.10.2008 Hannover Unsere Herausforderung: Kundenorientierung heute Dr. Marion Rehahn
28.10.2008 Wiesbaden Einführung eines aktiven Beschwerdemanagements –  

Kundenbindung erhöhen, Produktqualität verbessern
Prof. Dr. Matthias Neu

29.10.2008 Bochum Heizkosten mit Sparpotenzial Volker J. Ziaja
29.10.2008 Hannover Wenn die Presse plötzlich klingelt … – Handlungsoptionen, um 

schlechte Presse zu vermeiden und gute Berichte vorzubereiten
Mario Spitzmüller

29.10.2008 Mainz Verkehrssicherungs- und Überwachungspflichten für technische 
Anlagen in der Wohnungswirtschaft

Hans-Thomas Damm

29.10.2008 Schwerin Mieterfreundliche Briefe und E-Mails/Beschwerdebriefe Anja König
30.10.2008 Wiesbaden Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz Heinz Buschkühler

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• �in Bochum:  
Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510

• �in Düsseldorf und Frankfurt: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

• �in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

• �in Hamburg, Lübeck,  
Neumünster, Rostock  
und Waren: 
Andreas Daferner,  
Telefon 040 52011-218
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Olaf Schnur (Hrsg.)

Reicher / Edelhoff / Kataikko / Niemann / Schauz / Uttke 

Wohnviertel, Stadtquartiere, Kieze: Für 
Bewohner sind sie nicht mehr und nicht 
weniger als die lokale Verankerung in der 
(Groß-)Stadt und der globalisierten Welt.

In der Wissenschaft 
gibt es inzwischen viel-
fältige Diskurse über 
den lokalen Nahraum. 
Ebenso wichtig ist das 
Quartier als strategische 
Planungskategorie – es 
hat als Bindeglied zwi-
schen Stadt- und Indivi-
dualebene in den letzten 
Jahren geradezu Karri-
ere gemacht. Stadtent-
wicklungsprogramme 
wie „Soziale Stadt“ oder 
„Stadtumbau West/Ost“, 
aber auch wohnungswirtschaftliche Aktivi-
täten konzentrieren sich mehr und mehr 
auf die Quartiersebene.

Demographische und ökonomische Trans-
formationsprozesse verändern die gebaute 
und soziale Realität urbaner und land-
schaftlicher Räume. Sie bewirken auch eine 
veränderte Wahrnehmung und 
Bedeutung dieser Räume.

Wie diese Veränderungen das 
Planen und Bauen beeinflus-
sen werden, ist derzeit nur be-
grenzt absehbar. Um dennoch 
aktiv zu planen, ist es wichtig, 
die veränderte Wahrnehmung 
und neue, zukunftsweisende 
Wege zur Gestaltung von 
Städten und Landschaften zu 
diskutieren.

Die Publikation „StadtPerspektiven“ will 
hierzu einen Beitrag leisten, neue Denk-
anstöße geben und dazu anregen, trotz 
wechselhafter Zukunftsprognosen neue 

Quartiersforschung – Zwischen Theorie und Praxis 

StadtPerspektiven –  
Positionen und Projekte zur Zukunft von Stadt und Raum 

Mit dem Ziel, einen vertieften Dialog an-
zustoßen, zeigen die Autoren und Auto-
rinnen dieses ersten Bandes der Reihe 
„Quartiersforschung“ aus der Perspektive 

verschiedener Fachrich-
tungen und der Praxis 
wichtige Themenfelder 
e iner  in tens iv ier ten 
Quartiersforschung auf. 
Das Spektrum der Bei-
träge reicht von kritisch-
raumtheoretischen über 
kommunale bis hin zu 
wohnungswirtschaftlich-
städtebaulichen Betrach-
tungen. Beispielhaft seien 
genannt: die Betrachtung 
von Housing Improve-
ment Districts als neues 
Instrument für die Quar-

tiersentwicklung, von Quartieren auf Zeit 
(anhand zweier Städte in Ostdeutschland), 
von Wohnquartieren im Kontext demogra-

Perspektiven für Stadt und Raum zu for-
mulieren. Ein Fokus wird auf aktuelle 
Transformationsprozesse in Deutschland 
und im europäischen Ausland gelegt. Es 

werden unterschied-
liche Projekte und pla-
nerische Positionen 
gegenübergestellt, die 
Hinweise auf mögliche 
städtische Zukünfte von 
Stadt und Raum geben 
und als Orientierung 
für das Planen und Bau-
en im Hier und Jetzt 
dienen können.

Die Beiträge dieses 
Buches verbindet eines: 

die Suche nach einem neuen Umgang mit 
der sich wandelnden Stadt. Jede vertretene 
Disziplin – Künstler, Zukunftsforscher, 
Planer, Architekten – wählt ihren eigenen 

Olaf Schnur (Hrsg.),  
Quartiersforschung – Zwischen  
Theorie und Praxis,  
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden 2008,  
ISBN 978-3-531-16098-6, 39,90 Euro

Christa Reicher, Silke Edelhoff,  
Päivi Kataikko, Lars Niemann,  
Thorsten Schauz, Angela Uttke, 
StadtPerspektiven – Positionen und 
Projekte zur Zukunft von Stadt und 
Raum, Karl Krämer Verlag  
Stuttgart/Zürich 2008,  
ISBN 978-3-7828-1143-9, 49,50 Euro

phischer und baulicher Alterung oder von 
Entwicklungsperspektiven von alternden 
Einfamilienhausquartieren.

Seiner Einführung und Zusammenfas-
sung der Beiträge stellt der Herausgeber 
ein Zitat von Pierre Bourdieu (geistiger 
Vater des „Sozialkapitals“) voran: „Das 
Ignorieren der Wahrheit der Praxis als 
gelehrte Ignoranz liegt unzähligen theo-
retischen Irrtümern zugrunde.“ Die GSW 
Berlin hat das Projekt gefördert.

Blickwinkel. Die Zukunftsforscher bege-
ben sich auf wissenschaftliche Spuren-
suche von Urbanität oder diagnostizieren 
auch deren Verlust. Die Planer greifen 
verstärkt zu neuen Maßstabskategorien 
der „Stadtregion“. Diese unterschiedlichen 
Sichten von Stadt, die Vielfalt der Diagno-
sen und denkbaren Therapien machen die 
Suche nach möglichen „StadtPerspekti-
ven“ spannend.
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Innovationsagentur Stadtumbau NRW (Hrsg.)

Die Reaktivierung und die 
Zwischennutzung von Brach- 
und Freiflächen unterschied- 
lichster Art hat sich in Zeiten 
von Schrumpfungs- und  
Stadtumbauprozessen zu  
einem wichtigen Hand- 
lungsfeld der Stadterneu- 

erung entwickelt. Die Innovationsagentur 
Stadtumbau NRW hat Methoden und  
„Good Practice“ von neuen Zwischennut- 
zungskonzepten in einem Handbuch zusam-
mengetragen. 

Die Autoren informieren in dem fast 100 Sei-
ten umfassenden „Good Practice Reader“ über 
die wichtigsten rechtlichen, ökonomischen, 
förderrechtlichen und organisatorischen Rah-
menbedingungen von Zwischennutzungen 
und stellen eine Vielzahl unterschiedlicher 
und übertragbarer Zwischennutzungslö-
sungen aus ganz Deutschland vor, um auf 
diesem Weg Anregungen zu geben. 

Temporäre Nutzungen  
als Instrument der Stadtentwicklung 

Der Reigen reicht von einem „Elefanten-
spielplatz“ und „Sonnenblumenlabyrinth“ 
in Berlin über blühende Landschaften in 
Dessau und ein gemeinschaftliches Gar-
tenprojekt in Detmold bis hin zum Spiel-
platzbau auf einer Duisburger Gewerbe-
brache und multifunktionalen Sportflä-
chen in Leipzig. Um Zwischennutzungen 
künftig verstärkt in der Stadterneuerung 
bzw. -entwicklung einsetzen zu können, 
empfehlen die Autoren den vermehrten 
Rückgriff auf Instrumente des Privatrechts, 
wie z. B. die unterschiedlichen Formen  
von Gebrauchsüberlassungsverträgen. 

Innovationsagentur Stadtumbau 
NRW (Hrsg.): Zwischennutzungen – 
Temporäre Nutzungen als Instrument 
der Stadtentwicklung, Düsseldorf 
2008, 99 S. 
Im Internet kostenlos herunterzuladen 
unter: www.urbano.de/stadtumbau

Institut für Bauforschung e. V. (Hrsg.)

Die Planung und Ausführung 
nachhaltiger Gebäudemoder-
nisierungen sowie der Betrieb 
und Rückbau modernisierter 
Gebäude werden in Zukunft 
wesentliche Aufgaben für Ar-
chitekten, Planer und Inge-
nieure sein. Der vorliegende 

„Atlas – Bauen im Bestand“ bietet hierzu 
einen „Katalog für nachhaltige Modernisie-
rungslösungen im Wohnungsbaubestand“ 
– die Lösungen reichen vom Detail bis zum 
komplexen „Best Practice-Objekt“.

Der Atlas ermöglicht, Wohngebäude nach 
ihrer bau- und anlagentechnischen sowie 
wirtschaftlichen Qualität zu bewerten. Die 
wesentlichen Kriterien sind hierbei die wei-
tere technisch und wirtschaftlich vertret-
bare Nutzungsdauer der Bauteile sowie die 
Gesamtnutzungsdauer des Objekts.

Er enthält darüber hinaus anwendungsbe-
zogene Teilkataloge für typische Aufgaben-
stellungen unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Wohngebäudealtersklassen, 

ATLAS – Bauen im Bestand 
Wärmeschutzstandards und Modernisie-
rungsgrade im Wohnungsbaubestand und 
stellt damit eine praxisgerechte Planungs- 
und Entscheidungshilfe für Planer, Archi-
tekten, Ingenieure, Bauausführende sowie 
Gebäudemanager und -eigentümer dar.

Teilkataloge zu präsentierten Modernisie-
rungslösungen bieten bautechnische Lö-
sungen mit Kennziffern und anlagentech-
nische Lösungen mit Anforderdungsprofilen 
und Kennziffern zur Erreichung der energe-
tischen Zielvorgaben nach EnEV-Neubau-
Standard, KfW-60-Standard, KfW-40-Stan-
dard und Passivhaus-Standard. Der Atlas 
ergänzt das Fachbuch „Bauen im Bestand 
– Schäden, Maßnahmen und Bauteile“.

Institut für Bauforschung e. V. (Hrsg.), 
ATLAS – Bauen im Bestand, Katalog 
für nachhaltige Modernisierungs-
lösungen im Wohnungsbestand,  
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller 
GmbH & Co. KG, Köln 2008, 
ISBN 978-3-481-02356-0; 99 Euro

Kleider machen Leute – Fassaden auch. Und
das äußere Erscheinungsbild einer Immobilie
zeigt oft, wer ihre Mieter sind.

Solide, wartungsarm, wertbeständig und
attraktiv sollte eine Fassade sein. Bauen Sie
doch gleich richtig, mit einem Fassaden -
baustoff, der Ihre Immobilie immer von   
der besten Seite zeigt. Besser Bauen mit
Backstein.

Mehr Infos unter: www.backstein.com

Entscheiden Sie 
selbst, wer Ihre 

Mieter sind!

FRITZ-HÖGER-PREIS 2008 
FÜR BACKSTEIN ARCHITEKTUR
Preisverleihung am 12. September 2008
auf der NordBau, Halle 4, Stand 411

037-13-04 AZ Klingel_1-spaltig+Sto?rer2_RZ:AZ Kli
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Forum Baulandmanagement NRW (Hrsg.)

Eine neue Veröffentlichung des Forum 
Baulandmanagement NRW beleuchtet An-
wendungsbereiche, Potenziale und Um-
setzungsmöglichkeiten von Zwischennut-
zungen.

Temporäre Nutzungen als Bestandteil 
des modernen Baulandmanagements

Baulandmanagement galt lange Zeit als 
Synonym für die strategische Baulandbe-
reitstellung. Ein ganzheitliches Bauland-
management muss im Sinne einer nach-
haltigen Stadtentwicklung den gesamten 
Flächenwirtschaftskreislauf steuern. Da-
mit beinhaltet es auch den Umgang mit 
Nutzungsaufgaben – gerade in Zeiten des 
demographischen und wirtschaftlichen 
Wandels.

Vor diesem Hintergrund hat sich das Auf-
gabenspektrum des Baulandmanagements 
bereits in vielen Städten und Gemeinden 
verschoben. Die Verwertungszyklen wer-
den kürzer und die Anzahl der Nutzungs-
aufgaben steigt. Temporäre Nutzungen 
sind daher zeitgemäß und ermöglichen 
einen flexiblen Umgang mit sich schnell 
ändernden Nachfragesituationen. 

Die Studie führt die bisherigen Erfah-
rungswerte mit Zwischennutzungen zu-

Forum Baulandmanagement NRW 
(Hrsg.), Temporäre Nutzungen als 
Bestandteil des modernen Bauland-
managements, Dortmund 2007.  
Die Schrift kann kostenfrei bei der 
Koordinierungsstelle Tel.: 0231 9051 254 
angefordert oder von der Website des 
Forums www.forum-bauland.nrw.de 
heruntergeladen werden.

Die Frage nach Abriss, Modernisierung 
oder Neubau in Wohnsiedlungen der 
1950er-Jahre stellt sich für viele Unterneh-
men. Die Autoren Dieter 
Selk, Dietmar Walberg und 
Astrid Holz von der Ar-
beitsgemeinschaft für zeit-
gemäßes Bauen e. V., Kiel, 
präsentieren in diesem 
Bericht eine Methodik zur 
Entscheidungsfindung.

Nahezu jede größere Stadt 
in Deutschland verfügt 
über Geschosswohnungs-
bestand in homogenen 
Siedlungen der 1950er-Jah-
re. Diese Siedlungen wer-
den bereits jetzt oder aber in nächster Zeit 
in großem Umfang modernisiert bzw. sa-
niert. Bei den Modernisierungen müssen 

Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e. V., Kiel (Hrsg.)

Siedlungen der 50er-Jahre – Modernisierung oder Abriss? 

gestiegene Qualitätsanforderungen an den 
Wohnungsbau berücksichtigt werden. 

Hieraus ergibt sich die Not-
wendigkeit von Entschei-
dungshilfen über Art und 
Umfang von Sanierungen 
oder Modernisierungen, 
Abriss oder Neubau. Der 
Umgang mit 1950er-Jah-
re-Bausubstanz, insbe-
sondere in Siedlungszu-
sammenhängen, wirft zu-
dem Fragen auf, die über 
wohnungswirtschaftliche 
und technisch-bauliche 
Zusammenhänge weit hi-
nausgehen. Das Heraus-

arbeiten von spezifischen Qualitäten einer 
Siedlung sollte jedem Entscheidungspro-
zess vorangestellt werden. 

Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen e. V., Kiel (Hrsg.), Siedlungen 
der 50er-Jahre – Modernisierung oder 
Abriss?, Fraunhofer IRB Verlag, 2008, 
ISBN 978-3-8167-7481-5,  
Best.-Nr. F 2505 (Kopie des Manus-
kripts), Print: 33,50 Euro,  
Download: 13 Euro 
www.irb.fraunhofer.de;  
E-Mail: zu@irb.fraunhofer.de

sammen und überträgt diese auf die nord-
rhein-westfälischen Rahmenbedingungen. 
Die Informationen und Hinweise sollen 
Städten und Gemeinden wie auch allen 
anderen Akteuren des Bodenmarktes hel-
fen, Zwischennutzungen zu initialisieren 
und für ein nachhaltiges Baulandmanage-
ment zu instrumentalisieren. Enthaltene 
Vertragsbeispiele bieten einen praktischen 
Wert.

Mit dieser Forschungsarbeit im Auftrag 
des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen wurde eine 
Entscheidungsmatrix entwickelt, die als 
Grundmodell eines Verfahrens dienen 
soll. Sie ist ein Denkmodell – flexibel, in-
dividuell nutzbar und zielorientiert.
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Panorama

Quelle: Statistisches Bundesamt

Aktueller Zahlenspiegel	 8/2008

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung 2. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.261 82.139 –0,1 %

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen
Veränderung gegen Vorjahr
auf Basis der Preise von 2000

1. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Mrd. EUR; in jeweiligen Preisen in konstanten Preisen

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: �Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten) 

dar.: Wohnbauten

586,9
51,6
29,5

605,4
52,7
29,9

+1,9 %
+2,2 %
+1,1 %

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100)1

Juni Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 103,6 107,0 +3,3 %
Mietpreisindex
(2005 = 100)1

Juni Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt
Wohnungsmiete (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 
      Altbauwohnungen
      Neubauwohnungen

102,3
102,2
102,6
103,1

103,5
103,5
104,2
103,4

+1,2 %
+1,3 %
+1,6 %
+0,3 %

Index der Mietnebenkosten
(2005 = 100)1

Juni Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Wasserversorgung
Müllabfuhr
Abwasser
Andere Nebenkosten

102,5
103,7
101,4
104,7

103,4
103,3
103,0
105,6

+0,9 %
-0,4 %
+1,6 %
+0,9 %

Index der Energiekosten
(2005 = 100)1

April Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Strom
Gas
Flüssige Brennstoffe
Feste Brennstoffe
Zentralheizung/Fernwärme

110,4
120,2
105,3
105,3
119,1

118,4
126,6
170,5
107,7
126,6

+7,2 %
+5,3 %

+61,9 %
+2,3 %
+6,3 %

Baupreisindex (2000 = 100)
(ohne Umsatzsteuer)

2. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 
      Rohbauarbeiten
      Ausbauarbeiten

108,9
106,0
111,5

112,4
109,7
114,8

+3,2 %
+3,5 %
+3,0 %

Baulandpreise
(in EUR je qm)

4. Vierteljahr Veränderung
gegen Vorjahr2006 2007

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 
      Geschäftsgebiet
      Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt
      Wohngebiet
      Industriegebiet
      Dorfgebiet

131,89
273,47
202,07
140,72

28,81
47,58

131,48
248,99
278,54
135,46
34,64
41,28

–0,3 %
–9,0 %

+37,8 %
–3,7 %

+20,2 %
–13,2 %

Index des Auftragseinganges im Baugewerbe
(Wertindex 2000 = 100)

Mai Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Hoch- und Tiefbau 
      Wohnungsbau

82,6
57,1

76,8
50,0

–7,0 %
–12,4 %

Wohnungsbaugenehmigungen Januar bis März Veränderung
gegen Vorjahr2007 2008

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen)
dar.: �Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 

Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 
Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 
davon: �Eigentumswohnungen 

Mietwohnungen

40.627
17.911
3.518

13.576
7.676
5.900

40.340
17.194
3.498
13.752
7.837
5.915

-0,7 %
-4,0 %
-0,6 %
+1,3 %
+2,1 %
+0,3 %

1	Das Statistische Bundesamt hat die Basis auf 2005 geändert.
2�	�Die Wohnungsbaufertigstellungen werden nur noch jährlich vom Statistischen Bundesamt gemeldet. 
Wir veröffentlichen die Daten jeweils im Aktuellen Zahlenspiegel Mai.

©GdW

Daten und Fakten

Publikation „Bevölkerung“ 

Das Wiesbadener Bundesinstitut für Be-
völkerungsforschung hat in Zusammenar-
beit mit dem Statistischen Bundesamt die 
Publikation „Bevölkerung. Daten, Fakten, 
Trends zum demographischen Wandel“ 
herausgegeben, in der ein kompakter und 
informativer Überblick über die Ursachen 
und Folgen des demographischen Wandels 
gegeben wird.

Neben Informationen über Weltbevölke-
rungstrends und die aktuellen Entwick-
lungen in Europa wird ausführlich auf die 
räumlichen Muster innerhalb Deutsch-
lands, die sich längst nicht mehr allein mit 
dem Stichwort Ost-West-Gefälle beschrei-
ben lassen, eingegangen. „Diese Zweitei-
lung wird sich in Zukunft auflösen“, heißt 
es. Auch der Prozess der Alterung verläuft 
regional sehr unterschiedlich. 

Die Publikation, die auf ihren 80 Seiten 
eine Vielzahl von Tabellen und anschau-
lichen Abbildungen beinhaltet, kann im 
Internet kostenlos unter www.bib-demo-
graphie.de (>Publikationen>Broschüren) 
heruntergeladen werden.	   

6,9 Millionen Schwerbehinderte

Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes belief sich die Anzahl der schwer-
behinderten Menschen in Deutschland 
Ende 2007 auf 6,9 Millionen; das waren 
2,3 % mehr als im Jahr 2005. Auf die Ge-
samtbevölkerung bezogen war 2007 somit 
jeder Zwölfte schwerbehindert. Als schwer- 
behindert gelten Personen, denen das Ver-
sorgungsamt einen Grad der Behinderung 
von 50 und mehr zuerkennt.	  

Anstieg der Verbraucherpreise  
um 3,3 Prozent

Laut Statistischem Bundesamt ist der Ver-
braucherpreisindex im Juni 2008 gegen-
über dem Vorjahrsmonat um 3,3 % gestie-
gen. Damit steht nicht nur zum dritten Mal 
in diesem Jahr eine Drei vor dem Komma, 
dies ist auch der höchste Anstieg seit De-
zember 1993. Der Anstieg ist weiterhin von 
den starken Zuwächsen in den Bereichen 
Energie und Nahrungsmittel geprägt, die 
etwa 20 % der Ausgaben der privaten Haus-
halte im Land ausmachen.�
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Stellenanzeigen

Wir sind ein Wohnungsunternehmen mit einem Bestand von rd. 600 Wohnungen in Köln.

Unsere Aufgabenschwerpunkte liegen in der nachhaltigen Modernisierung und Instandhaltung unserer Liegenschaften.

Im Zuge einer Nachfolge suchen wir spätestens zum 01.01.2009 eine/n

Ihre Aufgaben:

Technische Betreuung und Entwicklung des Wohnungsbestandes • Konzeption und Durchführung von Neubau-, Modernisierungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen • Erstellung von wirtschaftlichen Jahresplanungen unter Einhaltung der Budgetvorgaben • Durchführung der jährlichen Planun-
terhaltungen • Technische Beratung und Abwicklung von Wohnungswechseln

Wir erwarten:

Entsprechende technische Qualifikation – abgeschlossenes Studium des Bauingenierwesens oder Architektur • mehrjährige praktische Erfahrung 
in der Wohnungswirtschaft • fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung sowie 
im Bauvertragswesen und Baurecht • gute IT-Kenntnisse (MS-Office u. a.) • Fähigkeit zum kaufmännischen Denken und Handeln in der Wohnungs-
wirtschaft mit ausgeprägtem Kostenbewusstsein, Verhandlungsgeschick und soziale Kompetenz • Verantwortungsbewusste Leitung eines moti-
vierten Teams • Kreatives Engagement und Leistungsbereitschaft • Führerschein Klasse B

Wir bieten:

Die kommunikative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand
Eine Chance in einem engagierten Team Ihre Erfahrungen zu erweitern 
Eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit leistungsgerechter Vergütung

Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen richten Sie bitte  
bis zum 30. September 2008 an den 

Vorstand der Kölner Gemeinnützige Baugenossenschaft von 1920 eG
Brühler Str. 230, 50968 Köln

Bautechniker/in – Dipl.-Ing. (FH/TH)

Kölner Gemeinnützige  
Baugenossenschaft 1920 eG

I H R E  K E R N A U F G A B E N

Weiterentwicklung der bestehenden Controlling- und Informationssysteme 
(z.B. Berichtswesen)
Durchführung betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Analysen
Ausbau des Investitions- und Risikocontrollings
Messung, Beurteilung und Optimierung unternehmerischer Prozesse
Steuerung der Budgetierung
Mitarbeit bei Sonderprojekten

U N S E R E  A N F O R D E R U N G E N

Controller (m/w) – Immobilienwirtschaft – 
In dieser Funktion berichten Sie direkt an den Vorstand.

Mit Ihrer Unterstützung sichern wir unseren Unternehmenserfolg langfristig ab!
Wir sind ein renommiertes und zukunftsorientiertes Immobilienunternehmen mit rund 13.500 Wohnungen. Zu unseren Kern-
kompetenzen gehören neben der Vermietung von Wohnungen umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen mit energetischen
Innovationen sowie Bauträgermaßnahmen. Eines unserer Ziele besteht in der optimalen betriebswirtschaftlichen Steuerung 
unseres Unternehmens, um unseren Kunden auch in Zukunft ein zuverlässiger und serviceorientierter Ansprechpartner zu sein.
Im Zuge der weiteren Professionalisierung unserer Arbeit suchen wir daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen hochmotivierten www.gag-ludwigshafen.de

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre,
idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen/Controlling oder vergleichbare 
Ausbildung
Mindestens zweijährige Berufserfahrung im Controlling
Fundierte Kenntnisse der Instrumente des Controllings und der Unter-
nehmensplanung
Anwendungssichere EDV-Kenntnisse, insbesondere Excel

zfm – Zentrum für Management- und Personalberatung, Edmund Mastiaux & Partner, Meckenheimer Allee 162, 53115 Bonn
Telefon: 0228 /265004, E-Mail: service@zfm-bonn.de, Weitere Stellenangebote: www.zfm-bonn.de

Sie zeichnen sich durch eine hohe analytische Kompetenz, ein ausgeprägtes Zahlenverständnis und Eigeninitiative aus. Ihre Arbeitsweise ist sehr strukturiert, ergebnis-
orientiert und zuverlässig. Für Sie ist Controlling auch ein kommunikativer Prozess innerhalb des Unternehmens. Sie können sich daher gut auf unterschiedliche Gesprächs-
partner einstellen, Zahlen anschaulich erläutern und arbeiten gern im Team.
Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und vielfältiges Aufgabengebiet mit der Chance, selbständig agieren zu können, eine leistungsgerechte Vergütung sowie ein ange-
nehmes Arbeitsklima.
Interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, auch per E-Mail, unter der Kennziffer GAG/08/08 an die von uns beauftragte Beratungs-
gesellschaft zfm. Für eine erste Kontaktaufnahme im Vorfeld stehen Ihnen dort Frau Julia Bender oder Herr Edmund Mastiaux unter der Rufnummer 0228/265004 gern
zur Verfügung. Die absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung Ihrer Sperrvermerke werden durch unsere Berater garantiert.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

ZFM_Anz_Controller_183x120  12.08.2008  16:45 Uhr  Seite 1
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Die Stadt Mülheim an der
Ruhr (rd. 171.000 Einwohner)
liegt in landschaftlich bevor-
zugter Lage am Südwestrand
des Ruhrgebietes. Sie bietet
hoheWohn- und Lebens-
qualität, nicht zuletzt
durch ein vielfältiges Kultur-
leben und gute Verkehrs-
anbindungen zu den übrigen
Großstädten der Region.

www.muelheim-ruhr.de

Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Betriebsleiter/in
im Zuge der Nachfolge, zunächst für die Dauer von 5 Jahren.

Sie sind für die Entwicklung und Optimierung des städt. Immobilien-
managements zuständig und verantworten hierzu insbesondere
denAbbau des Sanierungsstaus an städtischen Gebäuden sowie die
funktionale und wirtschaftliche Optimierung der Unterbringung der
städtischen Organisationseinheiten.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches
Hochschulstudium oder einen branchenanerkannten Studienab-
schluss der Immobilienwirtschaft und mehrjährige Leitungserfah-
rung im Bereich des Immobilienmanagements. Sie sind in der Lage,
die kaufmännischen, technischen und rechtlichen Aspekte der
gestellten Aufgaben sofort abzudecken und die strategischeWeiter-
entwicklung des Betriebes umgehend erfolgreich voranzutreiben.

Technische/n
Bereichsleiter/in
für die neu geschaffene Position (EG 14TVöD).

Sie sind für die Planung, Ausschreibung,Vergabe und Durchführung
sämtlicher baulicher Maßnahmen sowie für die Koordination und
Steuerung aller Termine und Budgets verantwortlich. Hochbau,
Haustechnik, Energiemanagement und Freianlagen – es erwartet
Sie ein breit gefächertes Arbeitsfeld.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Architektur
sowie mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung. Branchenspezifi-
sche Kenntnisse im vergleichbaren Umfeld sind wünschenswert.

Stadt Mülheim an der Ruhr · Herrn Stadtkämmerer Uwe Bonan · Ruhrstraße 32–34 · 45468 Mülheim an der Ruhr ·Tel. 0208 455-9920

Wir erwarten dienstleistungsorientierte, unternehmerisch denkende Persönlichkeiten, die ihre konzeptionellen Fähigkeiten ziel- und ergebnis-
orientiert einsetzen und sich durch eine hohe strategische Kompetenz und Umsetzungsstärke auszeichnen. Kommunikationsvermögen und
Verhandlungsgeschick kommen Ihnen bei der dienstleistungsorientierten Ausrichtung Ihres Verantwortungsbereiches zu Gute. Eine hohe
Fachkompetenz und Geschick bei der Führung des Personals wird vorausgesetzt.

Die Stadt Mülheim an der Ruhr strebt an, die Gleichstellung von Mann und Frau im Beruf zu verwirklichen. Aus diesem Grunde sollen
mit dieser Ausschreibung insbesondere qualifizierte Frauen angesprochen werden. Ebenso sind Bewerbungen von behinderten Menschen
besonders willkommen.

Nehmen Sie die Herausforderung an? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – mit der Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung, sofern Sie sich um die Stelle der Betriebsleiterin/des Betriebsleiters bewerben – und Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins
bis zum 15.09.2008 an:

Der „ImmobilienService“ der Stadt Mülheim an der Ruhr fungiert als Dienstleister für die städtischen Ämter und
„Eigenbetriebe“ in allen Fragen des Facility Managements. Er betreut mit 400 Beschäftigten rd. 250 Gebäude. Die
Bilanzsumme beträgt rd. 380 Mio.�. Die für 2008 geplante Investitionssumme liegt bei 15 Mio.€.

Für diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
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… sondern das Ergebnis einer soliden Unternehmensplanung.

Die Informationstechnologie prägt unseren Geschäftsalltag. 
Sie gewährleistet die interne und externe Kommunikation, unter-
stützt die Unternehmensprozesse und liefert Auswertungen und
Entscheidungshilfen. Die Wirtschaftlichkeit und Komplexität der
eingesetzten Lösung ist entscheidend – die Zuverlässigkeit wird
zu einem erfolgskritischen Faktor. Im Sinne der Unternehmens -
planung bildet sie somit das Rückgrat des Unternehmens.

WRW – wir führen alles zusammen.

Eine zukunftsfähige IT ist kein Zufall

Das SAP-Systemhaus der WRW
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